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Vorwort zur 5. Auflage 
 
Die vorliegende 5. Auflage der Regionalen Werkvorschriften Zürich (WV ZH) basiert auf 
der Auflage WV ZH 2004-01 sowie auf den Empfehlungen der Arbeitsgruppe WV-
Deutschschweiz des VSE. 
 
Diese Empfehlungen wurden unter Mitwirkung von 15 Werksvertretern komplett 
überarbeitet mit dem Ziel, einen möglichst identischen Text für die Werkvorschriften der 
deutschsprachigen Schweiz vorzulegen. Bei dieser Gelegenheit wurden verschiedene 
Abschnitte den aktuellen Regeln der Technik und den Änderungswünschen der 
Verteilnetzbetreiber (VNB) angepasst. Die Nummerierung der einzelnen Kapitel wurde 
geändert. Die WV ZH 2009-01 ersetzen die Ausgabe WV ZH 2004-01 und werden auf 
den 1. Januar 2009 in Kraft gesetzt. 
 
Die Regionalen Werkvorschriften Zürich (WV ZH) werden von den VNB weiterhin 
kostenlos als PDF-Datei im Internet publiziert. Spezielle Bestimmungen der einzelnen 
VNB sind auf den entsprechenden Internetseiten veröffentlicht. Die Liste der beteiligten 
VNB mit den Internetadressen ist im Anhang aufgeführt.   
 
Eine gedruckte Version steht in beschränkter Auflage zur Verfügung. Der Versand er-
folgt über die einzelnen VNB. Die Preise sind auf den Internetseiten der VNB publiziert. 
 
 
 
Hinweise zur Benutzung 
Der Klammerausdruck (A) bei einer Artikelnummer weist darauf hin, dass im Anhang 
unter derselben Artikelnummer erläuternde Schemata, Skizzen oder Ablaufdiagramme 
vorhanden sind. 
Im Anhang befindet sich das Verzeichnis der Druckschriften und Formulare, auf die in 
den WV [ ] hingewiesen wird bzw. die ergänzend zu diesen zu beachten sind. 
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1 Allgemeines 
1.1 Grundlagen 

1.11 Diese Werkvorschriften (WV) stützen sich auf die jeweils gültigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) oder das Reglement bzw. die Bedingungen für 
Netzanschluss, Netznutzung und Lieferung elektrischer Energie des Verteil-
netzbetreibers (VNB) wie auch den Distribution Code [1] (Technische Bestim-
mungen zu Anschluss, Betrieb und Nutzung des Verteilnetzes) und den 
Metering Code [2] (Technische Bestimmungen zur Messung und Messdaten-
bereitstellung). 

1.12 Die WV ergänzen die Verordnung über elektrische Niederspannungsinstal-
lationen (NIV, SR 734.27) und die Technische Norm für Niederspannungs-
installationen (NIN, SN SEV 1000) und regeln die Erstellung bzw. den 
Anschluss von Installationen an das Niederspannungs-Verteilnetz des VNB. 

1.13 Die folgenden, jeweils gültigen Bestimmungen sind neben NIV und NIN für das 
Erstellen von elektrischen Installationen verbindlich: 
a) Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanla-

gen (Elektrizitätsgesetz, EleG); SR 734.0 
b) Verordnung über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung, 

StV); SR 734.2 
c) Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV);          

SR 734.26 
d) Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV);         

SR 814.710  
e) Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV); SR 734.5 
f) Verordnung über elektrische Leitungen (Leitungsverordnung, LeV);              

SR 734.31 
g) Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für elektrische Anlagen 

(VPeA); SR 734.25 
h) Energieverordnung (EnV) SR 730.01 
i) Stromversorgungsgesetz (StromVG); SR 734.7 
j) Stromversorgungsverordnung (StromVV); SR 734.71 
k) weitere einschlägige eidgenössische, kantonale, kommunale sowie vom 

VNB zusätzlich erlassene Bestimmungen  
l) Normen, Regeln, Richtlinien und Empfehlungen von SEV/Electrosuisse 

und VSE 
m) Weitere international harmonisierte technische Normen  

1.14 Massgebend ist die jeweils gültige Fassung der unter 1.11 bis 1.13 aufgeführ-
ten Grundlagen. 
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1.2 Geltungsbereich 
1.21 Die WV gelten für alle an das Niederspannungs-Verteilnetz des VNB ange-

schlossenen Installationen gemäss NIV Art.1 und Art. 2. 

1.3 Installations- und Kontrollberechtigung  
1.31 Es gelten die Bestimmungen der NIV.  
1.32 Das Recht, Installations- und Kontrollarbeiten auszuführen, haben Personen 

und Betriebe, welche die Bedingungen nach NIV erfüllen und im Besitze einer 
entsprechenden Bewilligung des Eidgenössischen Starkstrominspektorates 
(ESTI) sind.  

1.4 Spannungen und Frequenz 
1.41 Für die Stromversorgung der Installationen steht die Spannung 3 x 400/230 V, 

50 Hz [3] zur Verfügung. 
1.42 Installationen in Verteilnetzen mit anderen Spannungen dürfen nur nach Rück-

sprache mit dem VNB erweitert werden. 

1.5 Steuerung von Mess– und Schaltapparaten 
1.51 Für die Steuerung von Mess– und Schaltapparaten montiert der VNB Steuer-

apparate wie Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger (TRE) oder Schaltuhren.  
Die entsprechenden Rundsteuerfrequenzen sind beim VNB nachzufragen. 
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2 Meldewesen 
2.1 Meldepflicht 
2.11 (A) Neue Installationen sowie Erweiterungen und Änderungen bestehender Instal-

lationen sind dem VNB durch den Installateur zu melden. 
 Das Meldewesen umfasst die unter 2.12 aufgeführten Formulare. 
2.12  Für das Meldewesen sind die vom VNB bestimmten Formulare, in der Regel 

die Standardformulare des VSE, zu verwenden.  
a) Installations- und Fertigstellungsanzeige [21] 
b) Sicherheitsnachweis (SiNa) nach NIV [22] 

2.13  Die Aufwändungen für allfällige Schäden und zusätzliche Umtriebe, die dem VNB 
aus der ungenügenden Beachtung der Bestimmungen über das Meldewesen 
erwachsen, werden in Rechnung gestellt. 

2.2 Anschlussgesuche 
2.21 Für folgende Geräte und Anlagen sind dem VNB vor Eingabe der Installations-

anzeige die Anschlussgesuche einzureichen: 
a) Anschlussgesuch für Geräte und Anlagen die Oberschwingungen, Span-

nungsänderungen/Flicker, bzw. Unsymmetrien erzeugen [23]  
b) Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen [24]  
c) Anmeldung für elektrische Wärme [25]  
Detaillierte Angaben unter WV Kapitel 8 bis Kapitel 10 beachten. 

2.3 Installationsanzeige 
2.31  In folgenden Fällen ist dem VNB frühzeitig, d.h. vor Beginn der Arbeiten eine 

Installationsanzeige einzureichen: 
a) Neuanlagen 
b) Erstellung eines neuen Hausanschlusses; Erweiterung oder Änderung des 

bestehenden Anschlusses 
c) Installationen oder Tarifänderungen, die eine Montage, Demontage oder 

Auswechslung von Mess- und Steuerapparaten bedingen 
d) Erweiterungen oder Änderungen mit einem Anschlusswert ≥ 3,6 kVA  
e) Anschluss von Geräten und Anlagen gemäss WV 2.21 (Anschlussgesuche) 
f) Neuerstellung, Änderung oder Erweiterung von Hausleitungen, Steuer-

leitungen sowie von Messeinrichtungen  
g) Temporäre Anlagen wie Baustellen, Schaustelleranlagen, Festbetriebe usw. 

 
2.32 (A) Mit der Installationsanzeige ist ein Prinzipschema der projektierten Installation 

in 2 Exemplaren einzureichen. Darin sind die Nennstromstärken der Überstrom-
unterbrecher und die Querschnitte der Haus- und Bezügerleiter, die Mess- und 
Schaltapparate sowie die Verbraucherdaten anzugeben. 

2.33  Soweit es zur Beurteilung von Installationsanzeigen notwendig ist, müssen 
neben den vorgesehenen Installationserweiterungen auch die bestehenden 
Installationen mit Angabe der Anschlusswerte vermerkt werden. 




